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a) §439 Abs. 1 Alt. 2 BGB ist richtlinienkonform dahin aus
zulegen, dass die Nacherfüllungsvariante »I ieferung einer 
mangelfreien Sache« neben dem Ausbau und A btransport 
der mangelhaften Kaufsache auch den Einbau der als Ersatz 
gelieferten Sache erfasst.
■b) Diese richtlinienkonforme Auslegung des §439 Abs. 1 
Alt. 2 BGB ist auf den Verbrauchsgüterkauf (§474 BGB) be
schränkt und erstreckt sich nicht auf Kaufverträge zwischen 
U nternehm ern oder zwischen Verbrauchern.............................. 135

a) Als »gleichartige Versorgungsverhältnisse« im Sinne von 
§2 Abs. 2 Satz 2 AVBFernwärmeV kommen in erster Linie 
die von dem Fernwärmeversorger in dem Versorgungsgebiet 
geschlossenen Fernwärmelieferungsverträge mit anderen 
Endabnehmern in Betracht.
b) N ach § 2 Abs. 2 Satz 2 AVBFernwärmeV bestimmte Preise 
für die Lieferung von Fernwärme unterliegen nicht der ge- 
richtlichen -Billigkeitskontrolle in entsprechender Anw en
dung von § 315 Abs. 3 BGB............................................................  144

D er Beginn der Verjährung des bodenschutzrechtlichen Aus
gleichsanspruchs nach §24 Abs. 2 Satz 4, 2. Alt. BBodSchG 
setzt die Beendigung der gesamten im Einzelfall erforderli
chen beziehungsweise angeordneten M aßnahmen voraus. ... 153

N ach den Art. 9 und 11 LugÜ 2007 kann der Geschädigte ei
nen nach dem anwendbaren nationalen Recht bestehenden 
D irektanspruch gegen den Haftpflichtversicherer m it Sitz in 
einem ausländischen Staat im Geltungsbereich des LugÜ 
2007 beim Gericht seines Wohnsitzes geltend machen...........  166

a) Ein Vertrag, den der Betriebsrat zu seiner U nterstützung 
gemäß § 111 Satz 2 BetrVG m it einem Beratungsunternehmen 
schließt, ist wirksam, soweit die vereinbarte Beratung zur Er
füllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist und der 
Betriebsrat daher einen Kostenerstattungs- und Freistellungs
anspruch gegen den Arbeitgeber gemäß §40 Abs. 1 BetrVG 
hat. D ie Grenzen des dem Betriebsrat bei der ex ante-Beurtei- 
Iung der Erforderlichkeit der Beratung zustehenden Spiel- • 
raums sind im Interesse der Funktions- und Handlungsfähig
keit des Betriebsrats nicht zu eng zu ziehen.
b) D er Betriebsrat kann sich im Rahmen eines solchen Ver
trags zur Zahlung eines Entgelts verpflichten.
c) Betriebsratsmitglieder, die als Vertreter des Betriebsrats 
mit einem Beratungsunternehmen eine Beratung vereinbaren, 
die zur Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats gemäß § 111 
BetrVG nicht erforderlich ist, können gegenüber dem Bera
tungsunternehm en -  vorbehaltlich der Bestimmungen in 
§ 179 Abs. 2 und 3 BGB -  entsprechend § 179 BGB haften, so
weit ein Vertrag zwischen dem Beratungsunternehmen und
dem Betriebsrat nicht wirksam zustande gekommen ist......... 174
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